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MELDEPFLICHT - BEKÄMPFUNGSMASSNAHMEN 

Sehr geehrte GemeindebürgerInnen! 
 
In der Gemeinde Tristach wurde Feuer-
brandbefall von Obstbäumen (Quitte, Ap-
fel, Birne) festgestellt. Nach dem Pflanzen-
schutzgesetz sind diesbezügl. Verdachtsfälle 
zu melden. 
 
Zur Bekämpfung dieser Pflanzenkrank-
heit bzw. um deren weitere Verbreitung 
möglichst einzudämmen, sind folgende 
Gegenmaßnahmen geplant: 
 
1. Wird im Garten ein Befall mit Feuerbrand 

vermutet, so bitten wir dies - falls nicht 
bereits geschehen - umgehend im Ge-
meindeamt Tristach zu melden (Tel.: 
63700) (siehe Rückseite: „Wie erkennt 
man den Feuerbrand?“) 

2. In der Folge wird ein Fachmann zur ge-
nauen Beurteilung der Lage einen Lokal-
augenschein vornehmen. Sollte in die-
sem Zuge tatsächlich ein Befall festge-
stellt werden, wird die weitere Vorgangs-
weise vor Ort besprochen. 

3. Es ist vorgesehen, dass ein Spezialteam 
des Maschinenrings durch geschulte Ex-
perten die Entfernung der befallenen Äs-
te oder erforderlichenfalls des ganzen 
Baumes vornimmt. Das befallene Pflan-
zenmaterial wird dann in einen geschlos-
senen Wagen abtransportiert und an ei-
nem zentralen Ort in Tristach verbrannt. 
Die befallenen Stellen im Garten müssen 
desinfiziert werden. 

 
Die Kosten der durch den Maschinenring 
durchzuführenden Maßnahmen werden ein-
malig von der Gemeinde Tristach übernom-

men. Es wird ausdrücklich darauf aufmerk-
sam gemacht, dass es sich beim Feuerbrand 
um ein hochinfektiöse Pflanzenkrankheit 
handelt, die durch Bakterien weitergetragen 
wird. Es muss daher bei der Beseitigung 
des befallenen Pflanzenmaterials höchste 
Vorsicht angewendet werden und dürfen 
diese Arbeiten nur von geschultem Per-
sonal vorgenommen werden.  
 
Da die Durchführung der Bekämpfungsmaß-
nahmen durch den Maschinenring bereits für 
die kommende, 23. KW 2007 vorgesehen 
ist, wird nochmals ersucht, Verdachtsfälle 
umgehend bei der Gemeinde Tristach zu 
melden. 
 
Für weitere diesbezügl. Auskünfte steht der 
Feuerbrandbeauftragte Franz Koller, Lavan-
ter Straße 60, 9900 Tristach (Tel.: 67389) 
zur Verfügung. 
 
Die Gemeinde Tristach hofft mit dieser Vor-
gehensweise den betroffenen Obstbaumbe-
sitzern die nötige Unterstützung und Hilfe-
stellung zukommen zu lassen. 
 

Mit freundlichen Grüßen: 
 

Der Bürgermeister: 
Ing. Alois Walder e.h. 

 
Der Feuerbrandbeauftragte: 

Franz Koller e.h. 

Weiterführende Informationen zum 
Feuerbrand finden Sie auf der Rück-

seite dieses Flugblattes! 
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Was ist Feuerbrand?  
Feuerbrand ist eine gefährliche Pflanzen-
krankheit, die durch ein Bakterium mit einer 
Größe von rund einem tausendstel Millime-
ter verursacht wird. Die Krankheit führt im 
ersten Schritt zu einem Verlust der Laub-
pracht des betroffenen Baumes und in weite-
rer Folge zum Absterben des Baumes. Da-
durch kann die Krankheit zur weiträumigen 
Vernichtung des Osttiroler Obstbaumbestan-
des führen. Von Feuerbrand befallen werden 
verschiedene Obst-, Zier- und Wildgehölze. 
Besonders akut gefährdet sind Apfel- und 

Birnenbäume. Für die 
Gesundheit des Men-
schen besteht durch 
diese Krankheit jedoch 
keine Gefahr. 

  
Welche Pflanzen werden befallen? 

Nutzgehölze wie Apfel, Birne, Eberesche/
Vogelbeere und Quitte, Zier- und Wildpflan-
zen wie Cotoneaster, Felsenbirne, Feuer-
dorn, Mehlbeere, Mispel, Rotdorn, Stranvae-
sie, Weißdorn, Zwergmispel, Wollmispel, 
Zierquitte und Zierapfelformen. In unserem 
Gebiet können nur diese angeführten Pflan-
zen aus der ”Familie der Rosengewächse” 
befallen werden. Gemäß § 3, Abs. 3 der Ti-
roler Feuerbrandverordnung 2000 ist das 
Inverkehrbringen und Auspflanzen der 
o.a. Pflanzensorten, mit Ausnahme von Mis-
pel, Eberesche, Quitte, Apfel und Birne, ver-
boten.  
 
Nicht von Feuerbrand befallen werden 
können: Steinobst (Kirsche, Zwetschke, Ma-
rille, Pfirsich etc.), Beerensträucher, Nadel-
bäume, Flieder und Laubbäume sowie Ge-
müse und krautige Pflanzen.  
 

Wie erkennt man den Feuerbrand?  
Die Übertragung erfolgt meist während der 
Blütezeit durch Menschen, Tiere, lnsekten, 
Wind und Wasser; aber auch durch Verlet-
zungen kann das Bakterium in die Pflanze 
eindringen. Symptome des Befalls sind ein 
schlagartiges Welken der Blütenbüschel, die 
Blattadern verfärben sich dunkel, die Blätter 
sterben ab und in späterer Folge verkrüm-
men sich die Jungtriebe hakenförmig. Ein-
deutiges Kennzeichen für Feuerbrand sind 
schließlich anfangs weißlich-gelbliche bis 

honigfarbene und zuletzt dunkle Schleim-
tropfen an den gekrümmten Trieben.  
 
Im Zweifel wenden Sie sich bitte an unse-
ren Feuerbrandbeauftragten Franz Koller 
Tel.: 67389): - er kennt die Symptome. 
 

Feuerbrand ist anzeigepflichtig!  
Der Befall von Pflanzen durch Feuerbrand 
bzw. bereits der Verdacht eines solchen Be-
falls ist nach dem Tiroler Pflanzenschutzge-
setz anzeigepflichtig. Die Meldung ist an den 
Feuerbrandbeauftragten der Gemeinde 
Tristach, Herrn Koller Franz (Tel.: 65514) 
oder die Gemeinde Tristach (Tel.: 63700) zu 
erstatten.   
 
Schneiden Sie bitte bei verdächtigen Stel-
len nicht selber aus, um eine weitere 
mögliche Infektion zu vermeiden! Bei Ver-
dacht auf Feuerbrand informieren Sie bit-
te sofort den Feuerbrandbeauftragten o-
der die Gemeinde.  
 

Vorbeugende Rodung hilft, 
die Obstkultur zu schützen! 

Besonders Cotoneaster, Feuerdorn, Weiß- 
und Rotdorn sowie Zierquitten sollten vor-
beugend gerodet werden, auch wenn sie 
noch nicht von Feuerbrand befallen sind. 
Diese vorbeugende Rodung hat den Vor-
teil, dass sie wesentlich 
kostengünstiger ist und 
vom Eigentümer selbst 
durchgeführt werden kann.  
 
Aufgrund der Tatsache, dass in den vergan-
genen Jahren bereits unzählige Tiroler Ge-
meinden von dieser Pflanzenseuche betrof-
fen waren, wurden in unserer Gemeinde be-
reits im Jahr 2003 alle Feuerbrand-

Wirtspflanzen in den öffent-
lichen Anlagen zum Schutz 
und zur Erhaltung der Tiro-
ler Obstkultur präventiv ent-
fernt.  

 
Nur durch das Mitwirken der gesamten 
Bevölkerung kann ein Erfolg gegen diese 
heimtückische Pflanzenkrankheit erzielt 
werden.   
 

Vorbeugende 
Rodung schützt 
Obstkulturen. 

Keine Gefahr für die 
Gesundheit des 
Menschen. 

Gemeinde geht 
mir gutem Bei-
spiel voran 



Fotos Feuerbrand 
 
  

 
U-förmig nach unten verbogene, schwarz verfärbte Triebspitze 

 

 
Austritt von gelblichem Bakterienschleim an befallenem Trieb 

 



 
Blüteninfektion mit hängendem Trieb 

 

 
Befallener Trieb an jungem Apfelbaum 

 



 
Von Feuerbrand befallene Blütenbüschel und hakenförmig nach unten verbogene 

Triebspitze 
 


